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Zusammenfassung
Die Hötzelsberger Hartsteinwerk M. Thiele GmbH & Co. KG hat im Ortsteil Hötzels-
berg, 94530 Auerbach, einen Steinbruch zum Abbau von Granitgestein sowie An-
lagen zur weiteren Verarbeitung des gewonnenen Rohgesteins (Hartsteinwerk Höt-
zelsberg) betrieben und am 10.09.2014 einen Antrag auf immissionsschutzrechtliche
Genehmigung zur wesentlichen Änderung nach § 16 Abs. 1 BImSchG durch Erwei-
terung des Abbaugebietes um 6,4 ha nach Osten hin beim Landratsamt Deggendorf
gestellt. Zum 01.04.2015 ging die Antragstellerin im Zuge der Rechtsnachfolge in die
Bayer. Wald Granitwerke K. A. Thiele GmbH & Co. KG (Bayer. Wald Granitwerke)
über, welche das Hartsteinwerk Hötzelsberg aktuell betreibt.

Gemäß vorliegendem Schreiben des Landratsamts Deggendorf vom 15.06.2016 [27]
wurden im Zuge des Genehmigungsverfahrens die Antragsunterlagen [25] in der Zeit
vom 10.12.2014 bis zum 09.01.2015 zur Einsichtnahme ausgelegt.

Im Hinblick auf das Gutachten zur Luftreinhaltung (Müller-BBM Bericht
Nr. M109344/01 vom 27.08.2013 [26]) wurde eine Ergänzung des Berichts in folgen-
den Punkten gefordert:

- Zusätzliche Berücksichtigung von Quarzfeinstaub,

- Formulierung von Auflagenvorschlägen (Anforderungs- und Maßnahmenkata-
log) zur Aufnahme in den Genehmigungsbescheid.

Das im Jahr 2014 im Zuge des Genehmigungsverfahrens eingereichte lufthygie-
nisches Gutachten [26] war daher im Hinblick auf die zusätzlich geforderten Inhalte
und Aussagen zu überarbeiten bzw. zu ergänzen. Da seit dem 01.12.2021 die ge-
änderte TA Luft 2021 [5] gültig ist, wurden die Ausbreitungsrechnungen auf die ak-
tuelle TA Luft 2021 angepasst.

Die Immissionsprognose für staubförmige Luftschadstoffe ergab folgendes:

 Der Immissionswert für Schwebstaub PM10 nach Ziffer 4.2.1 TA Luft 2021 [5]
(40 µg/m³) wird an allen Immissionsorten deutlich unterschritten.

 Nach TA Luft 2021 [5] Ziffer 4.2.1 wird mit der ermittelten maximalen Gesamt-
belastung von 26,7 µg/m³ die maximale Überschreitungshäufigkeit des Tages-
mittelwertes (35/a) PM10 sicher unterschritten.

 Der Immissionswert nach Ziffer 4.2.1 TA Luft 2021 [5] und der 39. BImSchV
[3] für Schwebstaub PM2,5 (25 µg/m³) wird an allen Immissionsorten deutlich
unterschritten.

 Der Immissionswert für Staubniederschlag nach Ziffer 4.3.1 TA Luft 2021 von
0,35 g/(m²×d) wird an allen Immissionsorten deutlich unterschritten.

 Der in Kapitel 2.4 aus dem Bericht des LAI in Verbindung mit dem des UBA
hergeleitete konservative Immissionswert für Quarzfeinstaub PM4 (1,1 µg/m³)
wird an allen Immissionsorten sicher unterschritten.
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M.Sc. Stefan Proft Dipl.-Ing. Eduard Wensauer

Telefon +49(30)217975-674 Telefon +49(89)85602-324

Projektverantwortlicher Qualitätssicherung

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfäl-
tigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf
der schriftlichen Genehmigung durch Müller-BBM. Die Ergebnisse beziehen sich nur
auf die untersuchten Gegenstände.
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1 Situation und Aufgabenstellung
Die Hötzelsberger Hartsteinwerk M. Thiele GmbH & Co. KG hat im Ortsteil Hötzels-
berg, 94530 Auerbach, einen Steinbruch zum Abbau von Granitgestein sowie An-
lagen zur weiteren Verarbeitung des gewonnenen Rohgesteins (Hartsteinwerk Höt-
zelsberg) betrieben und am 10.09.2014 einen Antrag auf immissionsschutzrechtliche
Genehmigung zur wesentlichen Änderung nach § 16 Abs. 1 BImSchG durch Erwei-
terung des Abbaugebietes um 6,4 ha nach Osten hin beim Landratsamt Deggendorf
gestellt. Zum 01.04.2015 ging die Antragstellerin im Zuge der Rechtsnachfolge in die
Bayer. Wald Granitwerke K. A. Thiele GmbH & Co. KG (Bayer. Wald Granitwerke)
über, welche das Hartsteinwerk Hötzelsberg aktuell betreibt.

Gemäß vorliegendem Schreiben des Landratsamts Deggendorf vom 15.06.2016 [27]
wurden im Zuge des Genehmigungsverfahrens die Antragsunterlagen [25] in der Zeit
vom 10.12.2014 bis zum 09.01.2015 zur Einsichtnahme ausgelegt. Während der Ein-
wendungsfrist bis zum 23.01.2015 gingen beim Landratsamt Deggendorf insgesamt
29 Einwendungen ein, bei denen es sich zu einem großen Teil um Beschwerden
über den Bestandsbetrieb handelte. In der Folge wurden vom Betreiber an den Anla-
gen verschiedene Änderungen vorgenommen, um Verbesserungen hinsichtlich be-
stimmter geäußerter Beschwerden zu erreichen.

Weiterhin wurden von der Genehmigungsbehörde mit Schreiben vom 15.06.2016
[27] die Beanstandungen der verschiedenen, im Zuge des Genehmigungsverfahrens
gehörten Fachstellen zu den im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eingereich-
ten Begutachtungen mitgeteilt.

Im Hinblick auf das Gutachten zum Staubimmissionsschutz (Müller-BBM Bericht
Nr. M109344/01 vom 27.08.2013 [26]) wurde eine Ergänzung des Berichts in folgen-
den Punkten gefordert:

- Zusätzliche Berücksichtigung von Quarzfeinstaub,

- Formulierung von Auflagenvorschlägen (Anforderungs- und Maßnahmenkata-
log) zur Aufnahme in den Genehmigungsbescheid.

Das im Jahr 2014 im Zuge des Genehmigungsverfahrens eingereichte staubtechni-
sche Gutachten [26] ist daher im Hinblick auf die zusätzlich geforderten Inhalte und
Aussagen zu überarbeiten bzw. zu ergänzen. Da seit dem 01.12.2021 die geänderte
TA Luft 2021 [5] gültig ist, sind die Ausbreitungsrechnungen auf die aktuelle TA Luft
2021 anzupassen.

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für die ge-
plante Erweiterung wurde die Müller-BBM GmbH mit der Erstellung einer Staubim-
missionsprognose nach TA Luft 2021 in Verbindung mit VDI 3783 Blatt 13 beauftragt.

Das vorliegende Gutachten enthält alle Angaben zu den spezifischen Quellen- und
Ausbreitungsdaten, die der Berechnung zugrunde liegen, sowie eine Darstellung der
aus der Anlage resultierenden Immissionen.
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2 Beurteilungsgrundlagen
2.1 Abgrenzung der zu betrachtenden Stoffe

Im vorliegenden Fall sind als mögliche luftverunreinigende Stoffe (Staub-)Partikel1
(PM10 und PM2,5) 2 sowie Gesamtstaub (als Leitgröße für Staubniederschlag ohne
Berücksichtigung der Staubinhaltsstoffe) zu betrachten. Des Weiteren wird Quarz-
feinstaub in die Betrachtung einbezogen3.

2.2 Immissionswerte nach TA Luft 2021

Grundlage der Beurteilung ist die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
(TA Luft 2021 [5]).

Eine Betrachtung von Immissionskenngrößen ist nach Nr. 4.1 der TA Luft 2021 nicht
erforderlich

a) bei geringen Emissionsmassenströmen (Nr. 4.6.1.1 TA Luft 2021),

b) bei einer geringen Vorbelastung (Nr. 4.6.2.1 TA Luft 2021) oder

c) bei irrelevanten Gesamtzusatzbelastungen.

In diesen Fällen kann davon ausgegangen werden, dass schädliche Umwelteinwir-
kungen durch die Anlage nicht hervorgerufen werden können, es sei denn, trotz gerin-
ger Massenströme nach Buchstabe a) oder geringer Vorbelastung nach Buchstabe b)
liegen hinreichende Anhaltspunkte für eine Sonderfallprüfung nach Nummer 4.8 vor.

Eine irrelevante Gesamtzusatzbelastung nach Buchstabe c) liegt im Hinblick auf die
vorliegend untersuchten Stoffe dann vor, wenn diese in Bezug auf Immissionswerte
zum Schutz der menschlichen Gesundheit und auf Staubniederschlag drei Prozent
des Immissionswertes nicht überschreitet.

Neben den auf die Gesamtzusatzbelastung (d. h. die Immissionsbeiträge der Ge-
samtanlage) zu beziehenden Irrelevanzkriterien der Nr.4.1 TA Luft 2021, bei denen
die Ermittlung von Immissionskenngrößen nicht erforderlich ist, sind in Nrn. 4.2.2,
4.3.1.2, 4.4.3, 4.5.2 TA Luft 2021 Irrelevanzkriterien für die Zusatzbelastung (d. h. die
vorhabenbedingte Änderung der Immission) gegeben, bei denen ein Vorhaben auch
bei Überschreitung der Immissionswerte durch die Gesamtbelastung zulässig ist.

1  In den zitierten Beurteilungsgrundlagen werden z. T. die Begriffe Schweb- oder Feinstaub genannt.
Im Folgenden wird unabhängig davon einheitlich der Begriff Partikel verwendet.

2 PM10: Particulate Matter <10 µm; Staubteilchen mit einem aerodynamischen Durchmesser
d50 <10 µm; PM2,5 analog.

3  Da für Quarz im Staubniederschlag keine (abgeleitete) Beurteilungsgrundlage vorliegt, wurde von
einer Betrachtung abgesehen.
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Die Bestimmung der Immissionskenngrößen ist im Genehmigungsverfahren für den
jeweils emittierten Schadstoff nicht erforderlich, wenn

a) die nach Nummer 5.5 abgeleiteten Emissionsmassenströme die in Tabelle 1
festgelegten Bagatellmassenströme nicht überschreiten und

b) die nicht nach Nummer 5.5 abgeleiteten Emissionen (diffuse Emissionen)
10 Prozent der in Tabelle 2 festgelegten Bagatellmassenströme nicht über-
schreiten,

soweit sich nicht wegen der besonderen örtlichen Lage oder besonderer Umstände
etwas anderes ergibt.

Die Massenströme nach Buchstabe a) ergeben sich aus der Mittelung über die Be-
triebsstunden einer Kalenderwoche mit dem bei bestimmungsgemäßem Betrieb für
die Luftreinhaltung ungünstigsten Betriebsbedingungen. Bei der Ermittlung der Mas-
senströme nach den Buchstaben a) und b) sind Emissionen der gesamten Anlage
einzubeziehen.

Bei einer Änderungsgenehmigung kann darüber hinaus von der Bestimmung der Im-
missionskenngrößen für die Gesamtzusatzbelastung abgesehen werden, wenn sich
die Emissionen an einem Stoff durch die Änderung der Anlage nicht ändern oder sin-
ken und keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sich durch die Änderung die Im-
missionen erhöhen oder die Ermittlung der Zusatzbelastung ergibt, dass sich durch
die Änderung die Immissionen nicht erhöhen (vernachlässigbare Zusatzbelastung).

Die im Sinne dieser Regelung zur Beurteilung potenziell zu Grunde zu legenden
Emissions- und Immissionswerte sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst.

Tabelle 1.  Bagatellmassenströme nach Nr. 4.6.1.1 TA Luft 2021, Tabelle 7.

Komponente Bagatellmassenstrom [kg/h]
Gesamtstaub (nach Nr. 5.5 TA Luft 2021 abgeleitete Emissionen) 1,0

Partikel (PM10) (nach Nr. 5.5 TA Luft 2021 abgeleitete Emissionen) 0,8

Partikel (PM2,5) (nach Nr. 5.5 TA Luft 2021 abgeleitete Emissionen) 0,5

Tabelle 2.  Bagatellmassenströme für nicht nach Nr. 5.5 TA Luft 2021 abgeleitete Emissionen.

Komponente Bagatellmassenstrom [kg/h]
Staub (nicht nach Nr. 5.5 TA Luft 2021 abgeleitete Emissionen) 0,10

Partikel (PM10) (nicht nach Nr. 5.5 TA Luft 2021 abgeleitete
Emissionen)

0,08

Partikel (PM2,5) (nicht nach Nr. 5.5 TA Luft 2021 abgeleitete
Emissionen)

0,05
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Tabelle 3.  Immissionswerte (Mittelung über 1 Jahr) und Irrelevanzkriterien nach TA Luft 2021.

Immissions-
werte gem.
Nr.

Stoffe/Stoffgruppe Immissionswert
IJW

Irrelevanz-
kriterium

Nr. 4.1 TA Luft,
Gesamtzusatz-

belastung

Kriterium für
Genehmigungs-

fähigkeit bei
Überschreitung,
Zusatzbelastung

4.2.1 Partikel (PM10) 40 µg/m³ 3 % des IJW 3,0 % des IJW

4.2.1 Partikel (PM2,5) 25 µg/m³ 3 % des IJW 3,0 % des IJW

4.3.1 Staubniederschlag
(nicht gefährdender Staub) 0,35 g/(m² × d) 3 % des IJW 10,5 mg/(m² × d)

Neben den Jahresmittelwerten sind in der TA Luft 2021 für Partikel (PM10) zudem
Kurzzeitwerte mit maximal zulässigen Überschreitungshäufigkeiten festgelegt:

Tabelle 4.  Immissionswerte (Mittelung über 24 Stunden) nach TA Luft 2021.

Immissions-
werte gem.
Nr.

Stoffe/Stoffgruppe Immissionswerte
ITW

zulässige Über-
schreitungs-

häufigkeit im Jahr

Irrelevanz-
kriterien gem.

Nr.
4.2.1 Partikel (PM10) 50 µg/m³ 351) -

1)

eingehalten.

Damit gilt gemäß Fußnote zur Tabelle 1 der TA Luft 2021, dass die zulässige Über-
schreitungshäufigkeit für Partikel (PM10) eingehalten ist, wenn ein Jahreswert von
28 µg/m³ in der Gesamtbelastung unterschritten wird.

2.3 Immissionsgrenzwerte nach 39. BImSchV

Die Immissionswerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie sind mit der 39. BImSchV [3] in na-
tionales Recht überführt worden. Mehrheitlich sind die entsprechenden Beurteilungs-
maßstäbe auch in die TA Luft 2021 [5] (hier: Partikel PM10 sowie PM2,5) übernommen
worden, so dass immissionsseitig sowohl mit als auch ohne Anlagenbezug eine im
Wesentlichen homogene Beurteilungsgrundlage existiert.

2.4 Weitere Beurteilungsgrundlagen

Zur Einschätzung der Quarzfeinstaubimmissionen muss hilfsweise ein immissions-
seitiger Beurteilungsmaßstab abgeleitet werden, da weder in der TA Luft noch in der
39. BImSchV für Quarzfeinstaub ein Immissionswert für das Schutzgut Mensch fest-
gelegt ist.

Herleitung Beurteilungswert gemäß LAI/UBA

In dem Bericht des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) aus 2004 [30]
werden für krebserzeugende Luftschadstoffe, für die keine Immissionswerte fest-
gelegt sind, u. a. Orientierungswerte für die Sonderfallprüfung nach TA Luft abge-
leitet.
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Grundlage dieser Betrachtung bildet das Einzelstoffrisiko von 4,5 × 10-5 analog zu
dem festgeschriebenen Immissionswert für Benzol (Nr. 4.2.1 TA Luft 2002)4, das
fortan als zulässiges Risiko bezeichnet wird. Für die betrachteten Luftschadstoffe
wurde  soweit vorhanden  auf ein unit risk bei 1 µg/m³ zurückgegriffen und  ent-
sprechend dem Vorgehen bei Benzol  das Einzelstoffrisiko durch dieses dividiert.
[30].

Im Rahmen eines Projektes des UBA zur Bewertung von krebserzeugenden Stoffen
für die TA Luft [31] wurde5 pro 1 µg/m³ ein Risiko von 2,8 × 10-5 oder 4 × 10-5 abge-
leitet.

In Anwendung des in LAI 2004 [30] dargestellten Herleitungswegs und der Angaben
in [31] wird entsprechend ein Beurteilungswert (Jahresmittelwert) von 1,6 µg/m³ bzw.
1,1 µg/m³ ermittelt.6

Herleitung Beurteilungswert aus AGW

In dem o. g. Bericht des LAI aus 2004 wird mit Asbest ein krebserzeugender Luft-
schadstoff betrachtet, der in festem Aggregatszustand emittiert wird, für den auch
wie für Quarzfeinstaub ein Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) festgelegt ist. Aus dem
Verhältnis des AGW und des Immissionsjahreswertes für Asbest kann daher eben-
falls ein Immissionsjahreswert für Quarzfeinstaub abgeleitet werden.

Für die alveolengängige Fraktion (A-Staub) am quarzhaltigen Staub finden sich in der
TRGS 559 [32] folgende Arbeitsplatzgrenzwerte:

Tabelle 5. Arbeitsplatzgrenzwerte (Quarzgrenzwert) nach TRGS 559 [32].

Bezeichnung Arbeitsplatz-
grenzwert

Spitzenbegrenzung/
Überschreitungsfaktor

Bemerkung

Quarzgrenzwert:
Alveolengängige Fraktion (A-Staub)

0,05 mg/m³ 8 AGS

AGS = Ausschuss für Gefahrstoffe

In der TRGS 910 [33] wird für Asbest eine Akzeptanzkonzentration von 10.000 F/m³
und in dem LAI Bericht [30] ein Orientierungswert von 220 F/m³ festgelegt. Legt man
dieses Verhältnis zu Grunde (ca. Faktor 45), ergibt sich unter Berücksichtigung des
Arbeitsplatzgrenzwertes für Quarz (s. u.) ein Beurteilungswert von im Jahresmittel
0,0011 mg/m³ (entspricht 1,1 µg/m³).

4  Benzol: Immissionswert von 5 µg/m³ bei einem Unit Risk von 9 × 10-6 bei 1 µg/m³)  4,5 × 10-5

5  Unter Annahme einer Knickfunktion
6  Quarz (z. B.): 4,5 × 10-5/(4 × 10-5 bei 1 µg/m³) = 1,1 µg/m³
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Fazit Herleitung Beurteilungswert

Der konservativere Beurteilungswert für Quarzfeinstaub, der aus dem Bericht des LAI
in Verbindung mit dem des UBA hergeleitet wurde, von im Jahresmittel 1,1 µg/m³ ent-
spricht im vorliegenden Fall dem aus dem Arbeitsplatzgrenzwert hergeleiteten Beur-
teilungswert. Im Folgenden wird dieser daher für das Schutzgut Mensch herangezo-
gen.

Vorgeschlagenes Irrelevanzkriterium

In dem LAI-Bericht wird auch für die Sonderfallbetrachtung ein Irrelevanzkriterium
analog TA Luft von 3,0 % als sachgerecht beschrieben. Für die Aufpunkte mit Bewer-
tung nach TA Luft wird daher ein Irrelevanzkriterium von 3,0 % des hergeleiteten
Immissionswertes vorgeschlagen.
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3 Örtliche Situation
Das Steinbruchgelände in Hötzelsberg befindet sich in etwa 500 m ost-nordöstlich
der Ortschaft Auerbach. Nord-nordöstlich und südöstlich des Standortes liegen
Wohnbebauungen der Ortschaften Mapferding (nördlich), Reiperding (ost-nord-
östlich) und Hötzelsberg (ost-südöstlich). Die nächstgelegene Wohnbebauung
(Wochenendhaus) befindet sich in einem Abstand von ca. 40 m südlich der vorge-
sehenen Abbaugrenze. Weitere Wohnbebauung schließt sich südlich in einer Ent-
fernung von ca. 130 m innerhalb der Ortschaft Hötzelsberg an.

Der Steinbruch wird nach Süden hin durch offene Flächen mit überwiegender land-
wirtschaftlicher Nutzung begrenzt. In Richtung Westen, Norden und Osten schließt
sich ein Forstgebiet (Altreut) an. Von Osten nach Westen, nördlich des Steinbruchs
verläuft der Mapferdinger Bach in Richtung Auerbach.

Die Erschließung des Steinbruchs über das regionale Verkehrsnetz erfolgt über eine
Strecke von ca. 200 m über die örtliche Gemeindestraße, die an die von Auerbach
nach Mapferding verlaufende Bundesstraße B 533 anbindet.

Die orographische Situation am Steinbruch ist im Wesentlichen durch das Abbauge-
biet geprägt. Unabhängig von der sich ändernden orographischen Situation im Be-
reich des Steinbruchs fällt das Gelände in alle Richtungen ab. An der beantragten
oberen Abbaugrenze liegen Höhen von 440 bis 470 m ü. NN (südliche Grenze), 430
bis 400 m ü. NN (östliche Grenze) und 400 bis 420 m ü. NN (nördliche Grenze) vor
[28]. Die westliche Grenze des bestehenden Abbaueinzugsgebietes weist Höhen von
ca. 430 m ü. NN aus. Die geplante obere Abbaugrenze wird mit einem bepflanzten
Wall mit einer Höhe von 2 m abgegrenzt.

Die Ortschaft Hötzelsberg im Ost-Südosten des Steinbruchs weist Höhen von ca. 440
bis 450 m ü. NN aus. In Richtung Mapferdinger Bach fällt das Gelände auf 390 bis
400 m ü. NN und fällt in der Ortschaft Auerbach auf Höhen von ca. 320 bis 350 m ü.
NN. Der Anlagenumgriff kann damit als orographisch gegliedert betrachtet werden.

Eine Darstellung des Standortes in der topographischen Karte als auch des Stein-
bruchs mit Ausweisung der geplanten Abbaugrenzen im Lageplan kann den nach-
stehenden Abbildungen entnommen werden.
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Abbildung 1.  Darstellung der Lage des Steinbruchs in der topographischen Karte. Der
Standort der Anlage ist blau markiert. Kartengrundlage: © DTK Bayern [29].

Abbildung 2.  Ausschnitt aus dem Lageplan zum Vorhaben (genordet) [28] und [38].
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Abbildung 3.  Erweiterungsfläche, unterteilt in Abbauabschnitte sowie aus dem Erweiterungs-
umgriff entfernter Bereich im Südosten, Grundlage: vom Betreiber zur Verfügung gestellte
Abbildung [38].

Zuerst wird der Abschnitt 1a und 1b abgebaut und dann weitergehend die Abschnitte
2a und 2b. Dies wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Durch die im Jahr 2025 vorgesehene Herausnahme einer kleineren Teilfläche im
südöstlichen Bereich der Erweiterungsfläche (siehe grüne Fläche in Abbildung 3),
ergeben sich keine relevanten Änderungen der Ergebnisse der Ausbreitungs-
berechnungen aus dem Jahr 2022.
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4 Anlagen- und Verfahrensbeschreibung
Die Herauslösung des Gesteins aus der Abbauwand erfolgt durch Sprengung. Für
erforderliche Bohrungen kommt ein Bohrgerät zum Einsatz. Das durch die Spren-
gung gelöste Material wird von der Sprenghalde mit einem Hydraulik-Hochlöffelbag-
ger auf einen Schwerkraftwagen (Muldenkipper, SKW) verladen. Der SKW transpor-
tiert das Material zum bestehenden Brechwerk.

Anschließend wird das Material auf die gewünschten Korngrößen gebrochen und
klassiert. Die klassierten Kornfraktionen werden in entsprechenden Siloanlagen oder
auf Halden im Bereich der Brech- und Klassieranlage zwischengelagert, bevor sie auf
Lkw verladen und abtransportiert werden.

Für das Brechwerk liegt eine gesonderte BImSchG-Genehmigung vor, welche die
Staubemissionen des Brechwerks bereits berücksichtigt.

Nach Angaben des Betreibers werden je Jahr von 350.000 t bis 450.000 t Rohgestein
abgebaut7. Je Sprengvorgang werden 20.000 bis 30.000 t Rohgestein abgesprengt.
Im Weiteren werden  einem konservativen Ansatz folgend  die maximale Menge an
abgebautem Rohgestein (450.000 t/a) und die minimale Menge je Sprengvorgang
(20.000 t/Sprengung) zur Ermittlung der aus dem Betrieb resultierenden Staubemis-
sionen herangezogen.

Eine Haldenlagerung im Bereich der geplanten Erweiterungsfläche ist nicht vorge-
sehen.

Der Steinbruchbetrieb findet nach Angaben des Betreibers von Montag bis Freitag
von 06:00 bis 19:00 Uhr statt. In Abhängigkeit zur Witterung wird der Steinbruch
insbesondere in den Wintermonaten  nicht betrieben. Im Rahmen der Immis-
sionsprognose wird von insgesamt 3.250 Betriebsstunden je Jahr ausgegangen.

7  Korndichte 2,7 t/m³ gemäß Betreiberangaben
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5 Emission
5.1 Emissionen und Ableitbedingungen

5.1.1 Emissionsverursachende Betriebsvorgänge

Die emissionsverursachenden Betriebsvorgänge (EBV) sind im Folgenden im We-
sentlichen nach den gehandhabten Stoffen (hier: nur Granitgestein) zusammenge-
fasst.

Als emissionsrelevante Vorgänge der vorgesehenen Erweiterung sind

 motorbedingte und nicht motorbedingte (Aufwirbelung durch Fahrbewegungen)
Emissionen der mobilen Maschinen und Transporte,

 Umschlag des abgesprengten Rohgesteins,

 und Sprengungen

zu betrachten.

5.1.2 Angesetzte Emissionsminderungsmaßnahmen

Nach Betreiberangaben sind umfangreiche Emissionsminderungsmaßnahmen
geplant. Im Zuge der Anlagenplanung werden bei der Emissionsabschätzung im
Einzelnen folgende Emissionsminderungsmaßnahmen berücksichtigt:8

Be- und Entladung

- Minimierung der Fallstrecke beim Abwerfen

- Vermeidung von Überladung und somit Zwischenabwurf

- Bei Bedarf: Berieselung/Bedüsung beim Umschlag

Transport

- Bei Trockenheit/Bedarf: regelmäßige Befeuchtung der Fahrflächen

Lagerung

- Bei Bedarf: Erhöhung der Materialfeuchte durch Beregnung während der
kurzzeitigen Zwischenlagerung nach der Sprengung

Diese am Standort zu verwirklichenden Maßnahmen zur Reduktion staubförmiger
Emissionen nach dem Stand der Technik entsprechend TA Luft 2021 Nr. 5.2.3,
VDI 3790 Blatt 3 [8] und LAI [11] sind umzusetzen.

5.1.3 Berechnungsgrundlagen

Als Berechnungsgrundlage für diffuse Staubemissionen können die Richtlinien
VDI 3790 Blatt 3 [8] sowie VDI 3790 Blatt 4 [9] herangezogen werden.

8 Weitere Minderungsmaßnahmen, die nicht direkt in Emissionsansätze einfließen wie die
Anpassung von Geräten an das jeweilige Schüttgut, wurden nicht aufgelistet.
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Berechnet wird dabei die Emissionskomponente Gesamtstaub, welche nach
VDI 3790 Blatt 1 [6] -
keit von
500 µm bestehen kann. Konservativ wird der berechnete Gesamtstaub in Anlehnung
an die VDI 3790 Blatt 4 [9] komplett der Fraktion < 75 µm zugeordnet.

5.1.4 Emissionen aus Umschlagvorgängen

Aufnahmevorgänge

Für die Materialaufnahme wird in der VDI-Richtlinie 3790 Blatt 3 [8] Gleichung (1)
angegeben:

USAuf
17,2 k
M

aq (1)

Es bedeuten:

qAuf Emissionsfaktor in g/tGut

na 10 dimensionsloser Gewichtungsfaktor, der die Neigung des Schüttgutes
zur Staubentwicklung berücksichtigt; n = 0 (staubarmes Gut), 2, 3, 4
oder 5 (stark staubend)9.

M abhängig von der Verfahrensweise
S Schüttdichte in t/m³

kU Umfeldfaktor (dimensionslos)

Abwurfvorgänge

Die Staubemission beim diskontinuierlichen Abkippen eines Schüttgutes lässt sich
mit Hilfe der VDI-Richtlinie 3790 Blatt 3 rechnerisch wie folgt abschätzen:

1,25
frei

Ab Gerät S U
12,7 0,5

2
H

q a k k
M

(2)

Es bedeuten:

qAb Emissionsfaktor in g/tGut

na 10 wie Gleichung (1)
M Abwurfmenge in t/Abwurf
Hfrei freie Fallhöhe in m

9 außergewöhnlich feuchtes/staubarmes Gut (n = 0), Staub nicht wahrnehmbar (n = 2),
schwach staubend (n = 3), (mittel) staubend (n = 4), stark staubend (n = 5); der Exponent n
wird entsprechend dem optischen Erscheinungsbild beim Umschlag des Schüttgutes
festgelegt, wobei die Tabellen im Anhang B der VDI-Richtlinie 3790 eine Orientierungshilfe
geben.
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kGerät empirischer Korrekturfaktor (dimensionslos)
S wie Gleichung (1)

kU Umfeldfaktor (dimensionslos)

Eine Sprengung in einem Steinbruch für Kalkgestein (bei Schwachwind bis Wind-
stille) ist in Abbildung 4 fotografisch dokumentiert. Der Zeitabstand zwischen den ers-
ten fünf Aufnahmen beträgt jeweils ca. 5  10 s. Der Zeitabstand von der ersten bis
zur letzten Aufnahme beträgt ca. 2 min.

Aus Abbildung 4 ist zu erkennen, dass die Staubentwicklung erst beim Zusammen-
stürzen der Gesteinshalde eintritt:

- 1. Aufnahme: vor Sprengung,

- 2. Aufnahme: Explosion, das Gestein wird abgesprengt, es erfolgt eine kurz-
zeitige Staubausblasung aus den Bohrlöchern

- 3. Aufnahme: die abgesprengten Brocken fallen zusammen, die Staubent-
stehung erfolgt am Boden

- ab 4. Aufnahme: die Staubwolke steigt auf, verteilt sich im Steinbruch und löst
sich auf.

Der Vorgang ist damit z. B. dem Abkippen von Gesteinsbruch von der Ladefläche ei-
nes Transporters prinzipiell vergleichbar, nur dass eben die Fallhöhe und die Ge-
steinsmenge jeweils wesentlich größer sind. Zur Abschätzung der Staubemissionen
bei der Sprengung wird daher ebenfalls Gleichung (2) herangezogen.
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Abbildung 4.  Sprengung von Kalkgestein in einem Steinbruch; schwach windig.

Staubungsneigung

Die beobachtete Staubentwicklung dürfte im wesentlichen Grobstaub sein, konsistent
hiermit verblieb die entstehende Staubwolke hauptsächlich innerhalb des Stein-
bruchs.
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Hier wird analog zum Umschlag des abgesprengten Rohgesteins n = 3 angesetzt.
Die gewählte Staubungsneigung liegt innerhalb der Bandbreite der Angaben in der

10

Der aus den Sprenglöchern ausgeblasene und im Zuge der Bohrungen entstehende
Staub wird hierunter subsummiert. Als mittlere Fallhöhe wird eine Höhe von 20 m
angenommen.

Auf Grundlage der o. g. Gleichungen (1) und (2) können die aus dem Umschlag und
den Sprengungen resultierenden Staubemissionen berechnet werden.

Der nachstehenden Tabelle kann eine zusammenfassende Darstellung der Staub-
emissionen differenziert nach den Vorgängen Aufnahme, Abwurf und Sprengung
entnommen werden.

Hinweis:

Es kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass die Emissionsberech-
nung gemäß VDI 3790 Blatt 3 (auch mit den im Anhang aufgeführten Staubneigungs-
klassen) als sehr konservativ einzustufen ist. Diese wurde ursprünglich für den
Schüttgutumschlag in Häfen entwickelt und zielt im Wesentlichen auf organische und
anorganische Massenschüttgüter ab mit weitestgehend homogenen Eigenschaften
bzgl. Stückigkeit, Schüttdichte etc. Aufgrund fehlender Berechnungsvorschriften wird
diese Richtlinie auch bei Materialien mit anderen Eigenschaften bzgl. Staubungs-
neigung und der Stückigkeit angewendet. Meist kommt es bei der Übertragung auf
andere Materialien also zu einer deutlichen Überschätzung der Emissionen. Die
Materialien sind teilweise selbst nicht staubemittierend und es handelt sich häufig

 vor
allem vor einer potentiellen Verarbeitung  um grobe Brocken, Blöcke und Steine.

10 Hinweis: Diese Arbeitshilfe beruht diesbezüglich auf Umfrageergebnissen und  soweit
ersichtlich  nicht auf messtechnischen Erkenntnissen. Diese Angaben bieten somit einen
Überblick über das Spektrum der im Rahmen von Staub-Immissionsprognosen verwende-
ten Eingangsdaten. Eine sachlich und fachlich fundierte Erkenntnisquelle stellt sie aus
unserem Verständnis daher jedoch nicht dar.
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Tabelle 6.  Emissionsmodellierung (nach VDI 3790 Bl. 3) Umschlagvorgänge (Aufnahme/Ab-
wurf).

Es ergibt sich eine Gesamtemission an Staub durch die Aufnahme/Abgabe von
27.100 kg/a.

Für die Ermittlung der Quarzfeinstaubemissionen wird auf die Analysen des petrogra-
phischen Gutachtens [37] zurückgegriffen. Darin wurde u. a. der Quarzfeinstaubanteil
in Gesteinsproben des Gesteinsabbaus des Auftraggebers ermittelt. Es wurde ein
Quarzanteil von 40 % ausgewiesen. Dieser Anteil wird vollständig der Feinstaubfrak-
tion PM2,5 (hier: 5 % der Gesamtstaubemission, siehe auch Kapitel 5.5) zugeordnet.
Daher ergibt sich eine Gesamtemission an Quarzfeinstaub durch die Aufnahme/Ab-
gabe von 542 kg/a.

5.1.5 Emissionen aus Lagervorgängen

Wichtige Einflussfaktoren für die Emissionen aus der Lagerung von Einsatzmateria-
lien bedingt durch Winderosion sind die bodennahe Windgeschwindigkeit und Wind-
richtung, die Häufigkeit bestimmter Windgeschwindigkeiten, die Größe der dem
Windangriff ausgesetzten Fläche, die Korngröße und Korngrößenverteilung und die
Eigenschaften des abgelagerten Materials (u. a. Feuchte, Konsistenz). Aufgrund der
Instationarität der Emission (bei einem Starkwindereignis wird der abwehbare Mate-
rialanteil ausgeblasen und die Emissionsrate sinkt dann schnell ab) ist die jährliche
Staubemission stark von der standorttypischen Windgeschwindigkeitsverteilung
abhängig.

Das abgesprengte Rohgestein lagert vor Abtransport durch die SKW im Bereich des
Abbaugebietes. Es kann davon ausgegangen werden, dass das frisch gesprengte
Rohgestein noch zu größeren Teilen erdfeucht und grobkörnig ist. In Verbindung mit
der nur kurzfristigen Zwischenlagerung sind hier keine relevanten Staubemissionen
durch Abwehungen anzunehmen.

Emissionen durch Abwehungen werden daher vernachlässigt.



M166910/01       Version 2        PRF/PRF
23. Januar 2025 Seite 22

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 \\
S-

m
uc

-fs
01

\a
lle

fir
m

en
\M

\P
ro

j\1
66

\M
16

69
10

\M
16

69
10

_0
1_

Be
r_

2D
.D

O
C

X:
24

. 0
1.

 2
02

5

5.1.6 Emissionen aus Transportvorgängen

Unbefestigte Fahrwege

Die Staubemissionen, die durch die Fahrbewegungen auf unbefestigten Fahrwegen
verursacht werden, können gemäß der VDI-Richtlinie 3790 Blatt 4 [9] wie folgt abge-
schätzt werden:

uF Kgv M1 1
12 2,7 365

bas W pq k k (3)

Es bedeuten:

quF Emissionsfaktor in g/(km × Fahrzeug)
kKgv Faktor zur Berücksichtigung der Korngrößenverteilung, s. Tabelle 7
a, b Exponenten, siehe Tabelle 7
s Feinkornanteil des Straßenmaterials in %
W mittlere Masse der Fahrzeugflotte in t
p Anzahl der Tage pro Jahr mit mindestens 1 mm natürlichem Nieder-

schlag
kM Kennzahl für die Wirksamkeit von Emissionsminderungsmaßnahmen

Die nachfolgende Tabelle 7 enthält Berechnungsgrößen zur Berücksichtigung der
Korngrößenverteilung nach VDI 3790 Blatt 4 für Transportvorgänge.

Tabelle 7.  Faktor kKgv und Exponenten a und b zur Berücksichtigung der Korngrößenver-
teilung für unbefestigte Fahrwege [9].

Korngröße [µm] PM2,5 PM10 PM30

kKgv 42 422 1.381
a 0,9 0,9 0,7
b 0,45 0,45 0,45

Die nachfolgende Tabelle 8 enthält Berechnungsgrößen zur Berücksichtigung der
Korngrößenverteilung nach VDI 3790 Blatt 4.

Tabelle 8.  Faktor kKgv zur Berücksichtigung der Korngrößenverteilung für befestigte Fahrwege
[9].

Korngröße [µm] PM2,5 PM10 PM30

kKgv 0,15 0,62 3,23

Beim Fahrverkehr im Steinbruch können grundsätzlich Emissionen durch Staubauf-
wirbelungen entstehen. Bei trockener Witterung werden die Fahrwege gemäß An-
gaben des Anlagenbetreibers befeuchtet.



M166910/01       Version 2        PRF/PRF
23. Januar 2025 Seite 23

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 \\
S-

m
uc

-fs
01

\a
lle

fir
m

en
\M

\P
ro

j\1
66

\M
16

69
10

\M
16

69
10

_0
1_

Be
r_

2D
.D

O
C

X:
24

. 0
1.

 2
02

5

Bei ausreichendem Niederschlag bzw. Bewässerung der Fahrwege treten keine
sichtbaren Fahrwegemissionen auf.

Der nachstehenden Abbildung kann eine Darstellung eines nassen Fahrweges in
einem Steinbruch entnommen werden.

Abbildung 5.  Fahrverkehr in einem Steinbruch, bei nassen unbefestigten Fahrwegen sind
keine sichtbaren Staubemissionen feststellbar [26].

Es ist ersichtlich, dass es zu keinen sichtbaren Staubemissionen durch Fahrbe-
wegungen kommt. Analog zur fotografischen Darstellung sind die Fahrwege des
Steinbruchs Hötzelsberg unbefestigt ausgeführt.

Die Fahrtwege werden jahresdurchgängig bewässert bzw. sind als feucht anzusehen.
Der vierte Term der o. g. Gleichung 3 beträgt damit Null, woraus wiederum keine re-
levanten Staubemissionen durch Fahrbewegungen resultieren. Analog zu dem Gut-
achten zum Staubimmissionsschutz (Müller-BBM Bericht Nr. M109344/01 vom
27.08.2013 [26] werden daher keine relevanten Staubemissionen durch den
Transportverkehr auf unbefestigten Straßen angenommen.

Motorbedingte Emissionen

Der Betrieb der SKW als auch der Bagger sowie der Bohrmaschine sind mit motorbe-
dingten Staubemissionen verbunden. Die Abschätzung der von den eingesetzten Ma-
schinen ausgehenden Partikelemissionen erfolgt anhand der maximal zulässigen
Schadstoffemissionen für mobile Maschinen und Geräte gemäß Richtlinie 97/68/EG
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[10]. Die motorbedingten Emissionen werden vollständig der Feinstaubfraktion PM-
2,5 zugeordnet.

Tabelle 9.  Motorenbedingte Staubemissionen.

Quarzfeinstaub ist bei den motorenbedingten Staubemissionen nicht zu erwarten.

5.2 Angesetzte Betriebszeiten und Betriebszustände

Die Emissionen wurden über Zeitreihen für die genannten Betriebszeiten für einen
Zeitraum von insgesamt 3.250 Betriebsstunden je Jahr abgebildet.

Die Sprengungen wurden über einen Zeitraum von insgesamt 22 Stunden (eine Stun-
de je Sprengvorgang) in einer Zeitreihe dargestellt.

5.3 Beurteilung der Emissionen anhand der Bagatellmassenströme

Als Grundlage für die Feststellung der Ermittlungspflichten bei der Prüfung, ob der
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sicherge-
stellt ist, werden nachfolgend die oben dargestellten Emissionsmassenströme derje-
nigen Quellen, die neu entstehen oder geändert werden, den Bagatellmassenströ-
men nach Nr. 4.6.1.1 TA Luft 2021 gegenübergestellt. Zu beurteilen sind die mittleren
stündlichen Emissionen in der Kalenderwoche mit den aus lufthygienischer Sicht un-
günstigsten Betriebsbedingungen.

Die berechnete Jahresemission von insgesamt 27.738 kg/a ist vollständig auf nicht
nach Nr. 5.5 TA Luft 2021 abgeleitete Emissionen zurückzuführen.

Nenn-
leistung

durchschn.
Leistung

Emissionsfaktor
Partikel (PM) Lastfaktor Betriebs-

stunden

[kW] [kW] [g/kWh] [kg/a] [g/hBetrieb] [h/a]

Hydraulik-Hochlöffelbagger R974 395 EU-IIIA 198 0,20 0,25 40 19,8 2.000

Hydraulik-Hochlöffelbagger R964 258 EU-I 129 0,54 0,25 44 34,8 1.250

Großlochbohrmaschine CM-470 131 EU-I 131 0,54 0,8 184 56,6 3.250

SKW (Muldenkipper) Komatsu 605 552 EU-I 442 0,54 0,4 238 119,2 2.000

SKW (Muldenkipper) Euclid R60 492 EU-I 394 0,54 0,4 133 106,3 1.250
1) Abgasnormw erte nach 97/68/EG.
2) motorbedingte Emissionen können vollständig der PM-2,5 Fraktion zugeordnet w erden.

PM-Emissionen 2)

Bezeichnung Abgasnorm 1)
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Tabelle 10.  Vergleich der zu erwartenden Emissionen in der durchschnittlichen Betriebs-
stunde mit den Bagatellmassenströmen nach Tabelle 7 Nr. 4.6.1.1 TA Luft (Staub (ohne
Berücksichtigung Staubinhaltsstoffe)).

Bagatell-
massenstrom

[kg/h]

Emissions-
massenstrom

[kg/h]
Staub (nicht nach Nr. 5.5 TA Luft 2021 abgeleitete
Emissionen)

0,1 243,5

Partikel (PM10) (nicht nach Nr. 5.5 TA Luft 2021
abgeleitete Emissionen)

0,08 162,5

Partikel (PM2,5) (nicht nach Nr. 5.5 TA Luft 2021
abgeleitete Emissionen)

0,05 20,5

Da keine geringen Emissionsmassenströme bzgl. der Staubemissionen vorliegen, ist
es gemäß Nr. 4.6.1.1 TA Luft 2021 erforderlich, die Immissions-Kenngrößen für
Staub zu bestimmen.

5.4 Modellierung der Emissionsquellen

Für die nach Nr. 5.3 erforderliche Ausbreitungsrechnung wurden folgende
Emissionsquellen definiert.

Tabelle 11.  Emissionsquellen.

Nr. Bezeichnung Bemerkung
QUE_1 Transport_1_Ebene_1 Fahrverkehr

QUE_2 Transport_2_Ebene_1 Fahrverkehr

QUE_3 Transport_3_Ebene_1 Fahrverkehr

QUE_4 Transport_4_Ebene_1 Fahrverkehr

QUE_5 Transport_5_Ebene_1 Fahrverkehr

QUE_6 Transport_6_Ebene_1 Fahrverkehr

QUE_7 Transport_7_Ebene_1 Fahrverkehr

QUE_8 Transport_8_Ebene_1 Fahrverkehr

QUE_9 Transport_9_Ebene_1 Fahrverkehr

QUE_10 Transport_10_Ebene_1 Fahrverkehr

QUE_11 Transport_11_Ebene_1 Fahrverkehr

QUE_12 Transport_12_Ebene_1 Fahrverkehr

QUE_13 Transport_allgemein Interner Fahrverkehr

QUE_15 Sprengung Sprengung 22h/a

QUE_16 Umschlag Umschlag abgesprengtes Gestein

In der nachfolgenden Tabelle sind die Eingabedaten der Quellen für die Ausbrei-
tungsberechnung zusammengefasst.
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Tabelle 12.  Eingabedaten diffuse Quellen für die Ausbreitungsrechnung; UTM 32U.

Quelle x-Koordinate y-Koordinate Höhe Länge Breite Vertikale
Ausdehnung

Winkel

xq [m] yq [m] hq [m] aq [m] bq [m] cq [m] wq [°]
QUE_1 801902 5413954 - 125 - 0  1,5 309,5

QUE_2 801984 5413860 - 200 - 0  1,5 346,6

QUE_3 802179 5413814 - 80 - 0  1,5 8,9

QUE_4 802259 5413827 - 200 - 0  1,5 16,0

QUE_5 802451 5413882 - 120 - 0  1,5 78,7

QUE_6 802475 5413999 - 93,42 - 0  1,5 71,0

QUE_7 802507 5414086 - 100 - 0  1,5 139,5

QUE_8 802431 5414150 - 227,19 - 0  1,5 166,9

QUE_9 802209 5414202 - 68,93 - 0  1,5 144,4

QUE_10 802155 5414242 - 150 - 0  1,5 191,8

QUE_11 802010 5414213 - 80 - 0  1,5 222,3

QUE_12 801951 5414157 - 70 - 0  1,5 289,6

QUE_13 801974 5414092 - 150 - 0  1,5 243,3

QUE_15 802321 5413914 1,5 120 230 - -17,4

QUE_16 802321 5413914 1,5 120 230 - -17,4

Detailangaben zu den Emissionsquellen können der .log-Datei im Anhang entnom-
men werden.

In der nachfolgenden Abbildung ist die räumliche Lage der im Rahmen der Ausbrei-
tungsrechnung berücksichtigten Quellen dargestellt. Je nach Abbauebene werden
sich die SKW nicht nur am Rand des Abbaugebiets bewegen. Im Sinne einer konser-
vativen Abschätzung wurden die Verkehrswege an den Rand des Steinbruchs gelegt.
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Abbildung 6.  Emissionsquellen im Bereich der Anlage. Kartengrundlage: [28] und [38].

5.5 Partikelgrößenverteilung der Staubemissionen

Bei der Ausbreitungsrechnung für Partikel sind Deposition (= Ablagerung der Staub-
teilchen aufgrund ihrer Affinität zu Oberflächen) und Sedimentation (= Ablagerung
der Staubteilchen aufgrund der Schwerkraft) zu berücksichtigen.

Umschlag- und Sprengvorgänge

Für die abgeschätzten diffusen Emissionen aus Umschlag- und Sprengvorgängen
wurde in Anlehnung die vorhergehende Staubimmissionsprognose [26] folgende
Korngrößenverteilung angesetzt:

Tabelle 13.  Partikelgrößenverteilung für Emissionen aus Umschlagsvorgängen.

Partikelgröße Klasse gemäß TA Luft Verteilung
in %

pm-1/xx-1 5
pm-1 + pm-2 35

> 10 µm pm-u 60

Quarzfeinstaub wird dabei der Klasse xx-1 zugeordnet.
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5.6 Überhöhung

Die effektive Quellhöhe wird gemäß VDI-Richtlinie 3782 Blatt 3 (Ausgabe Juni 1985)
[13] bestimmt.

Für die hier vorliegenden diffusen Emissionen wird keine Überhöhung berücksichtigt.
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6 Meteorologische Eingangsdaten
6.1 Auswahlkriterien und Eignung

Zur Durchführung der Ausbreitungsrechnung wird entsprechend den Anforderungen
des Anhangs 3 der TA Luft eine meteorologische Zeitreihe (AKTerm) mit einer stünd-
lichen Auflösung verwendet.

Im vorliegenden Fall ist aufgrund der im Rechengebiet vorherrschenden Gelände-
steigungen und Höhenunterschiede die Anwendung eines prognostischen Windfeld-
modells zur Abbildung der Strömungsverhältnisse erforderlich. Hierfür werden meteo-
rologische Daten verwendet, die möglichst gut und eindeutig den übergeordneten
Antrieb des Modells repräsentieren und auf einen Aufpunkt übertragen werden kön-
nen. Als aktuelles repräsentatives Jahr wurde für diese Station Fürstenzell und den
Bezugszeitraum 2011  2020 das Jahr 2013 [23] ausgewählt.

Aus gutachtlicher Sicht ist der verwendete Datensatz für das aktuelle repräsentative
Jahr 2013 (Bezugszeitraum: 2011-2020 [23]) in Verbindung mit einer prognostischen
Windfeldbibliothek eine geeignete Datenbasis für die vorliegende Untersuchung.

6.2 Beschreibung der meteorologischen Eingangsdaten

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Windrichtungshäufigkeitsverteilung der DWD-
Station Fürstenzell. Die Windrose weist westliche/nordöstliche Maxima auf. Höhere
Windgeschwindigkeiten sind zum überwiegenden Teil an die westlichen Windrich-
tungen gekoppelt. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit im repräsentativen Jahr
beträgt ca. 3,0 m/s.
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Abbildung 7.  Windrichtungshäufigkeitsverteilung, Fürstenzell, 2013 [22].

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Windgeschwindigkeitsverteilung sowie die
Häufigkeit der Ausbreitungsklassen nach TA Luft für das Jahr 2013. Stabile Schich-
tungen der Atmosphäre (Klasse I und Klasse II) treten in 35,5 % der Jahresstunden
auf. Die Häufigkeit von Windstillen und Schwachwinden (Windgeschwindigkeit
< 1,4 m/s) sowie umlaufender Winde beläuft sich auf ca. 12,0 % der Jahresstunden.
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Abbildung 8.  Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten und der Ausbreitungsklassen,
Fürstenzell, 2013 [22].

Die Anemometerposition wurde unter Anwendung der Richtlinie VDI 3783 Blatt 16
(vgl. Dokumentation Windfeldmodellierung [21]) mit den folgenden Koordinaten
platziert.

x-Koordinate: 32U 802330, y-Koordinate: 5413805

Die vom Partikelmodell benötigten meteorologischen Grenzschichtprofile und die
hierzu benötigten Größen

- Windrichtung in Anemometerhöhe
- Monin-Obukhov-Länge
- Mischungsschichthöhe
- Rauigkeitslänge
- Verdrängungshöhe

wurden gemäß Richtlinie VDI 3783 Blatt 8 und entsprechend den in Anhang 3 der
TA Luft festgelegten Konventionen bestimmt.

Gemäß Anhang 2 TA Luft 2021 [5] sind für partikelförmige Emissionen die Auswa-
schungen durch Niederschläge zu berücksichtigen. Dabei ist ein Zeitraum auszuwäh-
len, der dem des repräsentativen Jahres der eingesetzten Zeitreihe entspricht.

Das Untersuchungsgebiet wird geprägt durch warme Sommer und kalte Winter. Die
Temperatur liegt über den Zeitraum von 2017 bis 2022 gemittelt bei 9,5°C, und die
mittleren Monatstemperaturen schwanken zwischen 0,2 und 18,9°C11.

11 http://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/FuerstenzellKlima/
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Niederschläge treten vorwiegend bei westlichen Windrichtungen auf. Die Verteilung
der Regenrate über die Windrichtungen und die Regenrate an sich ist in den nach-
stehenden Abbildungen dargestellt.

Abbildung 9.  Windrichtungsverteilung der Regenrate, DWD-Station Fürstenzell 2013 [22].
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Abbildung 10.  Regenstatistik für die DWD-Station Fürstenzell 2013 [22].

Einfluss möglicher Kaltluftabflüsse

Während austauscharmer Strahlungsnächte ist im Bereich insbesondere landwirt-
schaftlich genutzter Freiflächen die Entstehung von Kaltluft denkbar.

Die Betriebszeiten/Emissionszeiten (6:00 Uhr bis 19:00 Uhr) und die ggf. erforder-
lichen Pausen im Winter liegen im Regelfall außerhalb der Zeiträume austausch-
armer Strahlungsnächte. Daher ist nicht mit dem Auftreten von relevanten Kaltluft-
abflüssen während der Emissionszeiten zu rechnen.
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7 Transmission
7.1 Rechengebiet und räumliche Auflösung

Als Rechengebiet wurde ein Rechteck mit Kantenlängen von 2,688 km × 2,560 km
(UTM-Koordinaten unten links: 32 U 800890 m E 5412749 m N) festgelegt. Es ge-
nügt damit den Anforderungen der TA Luft 2021, wonach das Rechengebiet einen
Radius vom 50-fachen der Schornsteinhöhe bzw. bei Quellhöhen < 20 m einen
Radius von mindestens 1 km haben muss.

Abbildung 9.  Rechengitter der Ausbreitungsrechnung; Anlagenstandort (rotes Rechteck).
Hintergrundkarte: © OpenStreetMap.

Es wurde ein 3-fach geschachteltes Rechengitter mit Gitterweiten von 16 m bis 64 m
verwendet. Ort und Betrag der Immissionsmaxima und die Höhe der Zusatzbelas-
tungen an den relevanten Immissionsorten können bei diesem Ansatz mit hinreichen-
der Sicherheit bestimmt werden.

Die Konzentration an den Aufpunkten wurde als Mittelwert über ein vertikales Inter-
vall vom Erdboden bis 3 m Höhe über dem Erdboden berechnet, sie ist damit reprä-
sentativ für eine Aufpunkthöhe von 1,5 m über Flur. Die so für ein Volumen bzw. eine
Fläche des Rechengitters berechneten Mittelwerte gelten als Punktwerte für die darin
enthaltenen Aufpunkte.
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7.2 Rauigkeitslänge

-
schrieben. Sie ist nach Tabelle 15 in Anhang 2 der TA Luft 2021 aus den Landnut-
zungsklassen des Landbedeckungsmodells Deutschland (LBM-DE) für ein kreis-
förmiges Gebiet um den Schornstein zu bestimmen, dessen Radius das 15-fache der
Bauhöhe des Schornsteins beträgt

Die auf der Basis von Geländenutzungsdaten errechnete und auf den nächstgele-
genen Tabellenwert gerundete mittlere Bodenrauigkeit ergibt sich zu z0 = 0,5 m.

Die Verdrängungshöhe d0 ergibt sich nach Nr. 8.6 in Anhang 3 der TA Luft aus z0 zu
d0 = z0 × 6.

7.3 Berücksichtigung von Bebauung und Gelände

7.3.1 Bebauung

Im Einzugsbereich der modellierten Quellen befinden sich im vorliegenden Fall keine
beurteilungserheblichen Gebäudestrukturen, die im Rahmen der Ausbreitungsrech-
nung zu berücksichtigen wären.

7.3.2 Gelände

Einflüsse von Geländeunebenheiten auf die Ausbreitungsbedingungen sind zu be-
rücksichtigen, wenn im Rechengebiet Geländesteigungen von mehr als 1 : 20 und
Höhendifferenzen von mehr als der 0,7-fachen Schornsteinbauhöhe auftreten. Hierzu
können in der Regel diagnostische Windfeldmodelle eingesetzt werden, solange die
Steigungen Werte von 1 : 5 nicht überschreiten und lokale (thermische) Windsysteme
keine Rolle spielen. Die TA Luft legt fest, wie in Fällen eines steileren Geländes, bei
Vorliegen lokaler Windsysteme oder komplexeren Bebauungsverhältnissen zu ver-
fahren ist. Nach Nr. 12 des Anhangs 2 der TA Luft 2021 sind prognostische meso-
skalige Windfelder dann zu verwenden, wenn die Steigungen des Geländes den
Wert 1 : 5 überschreiten und wesentliche Einflüsse von lokalen Windsystemen oder
anderen meteorologischen Besonderheiten nicht ausgeschlossen werden können.

Um die Orographie detaillierter zu betrachten, wurden die Höhendaten im Rechenge-
biet in Form eines Digitalen Geländemodells (DGM) auf der Datenbasis des
SRTM1/SRTM3 in einer Rasterauflösung von 100 m zugrunde gelegt und deren
Geländesteigung berechnet.

Im gesamten Rechengebiet dominieren moderate Steigungen zwischen 1 : 20 und
1 : 5 (78,9 % der Gesamtfläche). Geringe Steigungen von weniger als 1 : 20 treten
auf insgesamt 12,8 % der Fläche auf, während stärkere Steigungen über 1 : 5 auf
über 8,3 % der Fläche zu finden sind.

Es wird daher für die Ausbreitungsrechnung ein prognostisches mesoskaliges Wind-
feld verwendet, welches die Geländeinformationen aus METRAS beinhaltet (siehe
auch [21]).
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Abbildung 12.  Geländesteigungen im Rechengebiet; Anlagenstandort (rotes Rechteck).
Hintergrundkarte: © OpenStreetMap.

7.4 Verwendetes Ausbreitungsmodell

Es wurde mit dem Programm LASAT [19] in AUSTAL [18], d. h. TA Luft konformer
Konfiguration gearbeitet. Es genügt entsprechend den Anforderungen der TA Luft
2021 (Anhang 3) [5] sowie der VDI-Richtlinie 3945 Blatt 3 [17].

Die grafische Darstellung der Ergebnisse erfolgt mit dem Programmsystem AUSTAL
ViewG [20].

7.5 Berücksichtigung der statistischen Unsicherheit

Mit der Wahl der Qualitätsstufe 2 (entspricht einer Teilchenrate = 8 s-1) bei der Aus-
breitungsrechnung wurde sichergestellt, dass im beurteilungsrelevanten Gebiet
außerhalb des Abbaugeländes die modellbedingte statistische Unsicherheit des Be-
rechnungsverfahrens, berechnet als statistische Streuung des berechneten Wertes,
beim Immissions-Jahreskennwert weniger als 3 vom Hundert des Immissions-Jah-
reswertes betragen hat.
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7.6 Stoffspezifische Parameter für die Ausbreitungsrechnung

Bei der Ausbreitungsrechnung für Stäube sind Deposition (= Anhaften eines Staub-
teilchens, sobald es eine Oberfläche berührt) und Sedimentation (= Absinken der
Staubteilchen aufgrund der Schwerkraft) zu berücksichtigen.

Für die Stäube mit einem aerodynamischen Durchmesser von kleiner 2,5 µm
(Klasse 1) und zwischen 2,5 bis 10 µm (Klasse 2) werden in der Ausbreitungsberech-
nung die Depositions- und Sedimentationsgeschwindigkeiten gemäß Anhang 4
Tabelle 14 der TA Luft 2021 angesetzt.

Für Staub mit einem aerodynamischen Durchmesser größer als 10 µm wird entspre-
chend auf die Regelung in Anhang 4, letzter Absatz der TA Luft 2021 zurückgegriffen
und eine Depositionsgeschwindigkeit von vd = 0,07 m/s sowie eine Sedimentations-
geschwindigkeit vs = 0,06 m/s angesetzt.
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8 Immission
8.1 Beurteilungsrelevante Nutzungen/Beurteilungspunkte

Die Belastung durch Schwebstaub und Staubniederschlag ist ausschließlich außer-
halb der Anlagengrenzen zu untersuchen, da im Bereich des Betriebsgeländes die
arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen maßgebend sind. Ferner ist das Umfeld der
Anlage nur an den Orten für die Beurteilung relevant, an den das entsprechende
Schutzgut (hier: Schutzgut Mensch) nicht nur vorübergehend exponiert ist.

Eine zusammenfassende Darstellung der beurteilungserheblichen Immissionsorte
kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

Tabelle 14.  Beurteilungserhebliche Immissionsorte im Anlagenumfeld.

ANP_1 wird nur informativ dargestellt, da unbewohnt und für den Abriss vorgesehen, Nachnutzung ohne Wohnen
(Lagerplatz)

Die Lage der Beurteilungspunkte ist in Abbildung 13 dargestellt.

Hötzelsberg 3 ANP_1

Hötzelsberg 4 ANP_2

Hötzelsberg 6 ANP_3

Hötzelsberg 9/Wochenendhaus ANP_4

Hötzelsberg 11 ANP_5

Reiperding 7 ANP_6

Mapferding 14 ANP_7

Mapferding 15 ANP_8

Mapferding 16 ANP_9

Mapferding 17 ANP_10

Mapferding 18 ANP_11

Mapferding 20 ANP_12

Schleifmühle ANP_13

Kaltenbrunn 1 ANP_14

Immissionsort Kennzeichen
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Abbildung 13.  Räumliche Lage der nächstgelegenen Immissionsorte im Umgriff um den
Steinbruch (grüne Punkte) Kartengrundlage: © OpenStreetmaps und [28] und [38].

8.2 Immissions-Gesamtzusatzbelastung

Im Rahmen der Immissionsprognose werden die aus dem geplanten Betrieb im Be-
reich der Erweiterungsfläche resultierenden Staub-/Quarzfeinstaubimmissionen prog-
nostiziert.

Für die Immissionsprognose wird über die Windfeldmodellierung in METRAS ein Ge-
ländemodell zu Grunde gelegt, dass die Ist-Situation darstellt. Mit fortschreitendem
Abbau ist davon auszugehen, dass sich die Quellen im geplanten Abbaubereich un-
terhalb der angrenzenden Geländeoberkanten befinden. Die Ist-Situation des abge-
bildeten Geländes bildet die Quellen auf einer Ebene mit dem an das Abbaugebiet
angrenzenden Gelände dar. Es ist daher davon auszugehen, dass diese Vorge-
hensweise die aus dem Betrieb resultierenden Immissionen konservativ im Bereich
der beurteilungserheblichen Immissionsorte abbildet, da sich diese geländeabwärts
des Abbaugebietes befinden.

Des Weiteren wurden in Bezug auf die Fahrtwege die Routen herangezogen, die sich
im geringsten Abstand zu den nächstgelegenen Immissionsorten befinden.
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8.2.1 Immissions-Gesamtzusatzbelastung IGZ Schwebstaub PM10, PM2,5 und Staub-
niederschlag

8.2.1.1 Ergebnisdarstellung

Die Ausbreitungsrechnung hat folgende Gesamtzusatzbelastung an Schwebstaub
PM10 ergeben:

Abbildung 14: PM10-Immissions-Gesamtzusatzbelastung, © AustalView, OpenStreetmaps.
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Die Ausbreitungsrechnung hat folgende Gesamtzusatzbelastung an Schwebstaub
PM2,5 ergeben:

Abbildung 15: PM2,5-Immissions-Gesamtzusatzbelastung, © AustalView, OpenStreetmaps.
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Die Ausbreitungsrechnung hat folgende Gesamtzusatzbelastung an Staubnieder-
schlag ergeben:

Abbildung 16: Depositions-Gesamtzusatzbelastung, © AustalView, OpenStreetmaps.
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8.2.1.1 Auswertung der Auf- bzw. Beurteilungspunkte

In Tabelle 15 sind die Gesamtzusatzbelastungen an Schwebstaub PM10 und PM2,5

sowie Staubniederschlag dargestellt.

Tabelle 15.  Berechnete Immissions-Gesamtzusatzbelastung (IGZ) Schwebstaub PM10, PM2,5

und Staubniederschlag.

Die Immissionsgesamtzusatzbelastung (IGZ) an PM10 überschreitet den Irrelevanz-
wert nach Ziffer 4.2.2 der TA Luft 2021 [5] von 3 % des Immissionsjahreswertes von
40 µg/m³ (entspr. 1,2 µg/m³, mit Rundungsregel ca. 1,4 µg/m³) an einigen
Immissionsorten (ANP_2 bis ANP_10).

Die Immissionsgesamtzusatzbelastung (IGZ) an PM2,5 überschreitet den Irrelevanz-
wert nach Ziffer 4.2.2 der TA Luft 2021 [5] von 3 % des Immissionsjahreswertes von
25 µg/m³ (entspr. 0,75 µg/m³, mit Rundungsregel ca. 0,87 µg/m³) an einigen
Immissionsorten (ANP_2 bis ANP_5).

Die Staubdepositions-Gesamtzusatzbelastung überschreitet den Irrelevanzwert nach
Nr. 4.3.2 TA Luft [5] von 10,5 mg/(m²*d) (entspr. 0,0105 g/(m²*d), mit Rundungsregel
ca. 0,0122 g/(m²*d)) an einigen Immissionsorten (ANP_2 bis ANP_4).

Daher ist eine Betrachtung der Gesamtbelastung durchzuführen.

Immissions-
Gesamtzusatzbelastung (PM-10)

Immissions-
Gesamtzusatzbelastung (PM-2,5)

Depositions-
Gesamtzusatzbelastung

[µg/m³] [µg/m³] (g/[m² x d])

Hötzelsberg 3 ANP_1 0,5 0,3 0,0009

Hötzelsberg 4 ANP_2 5,0 1,2 0,0125

Hötzelsberg 6 ANP_3 5,7 1,4 0,0144
Hötzelsberg 9 /
Wochenendhaus

ANP_4 11,6 2,6 0,0351

Hötzelsberg 11 ANP_5 3,4 0,9 0,0104

Reiperding 7 ANP_6 1,4 0,3 0,0059

Mapferding 14 ANP_7 1,8 0,4 0,0080

Mapferding 15 ANP_8 1,3 0,4 0,0046

Mapferding 16 ANP_9 1,4 0,4 0,0037

Mapferding 17 ANP_10 1,3 0,4 0,0034

Mapferding 18 ANP_11 1,2 0,3 0,0030

Mapferding 20 ANP_12 1,0 0,3 0,0024

Schleifmühle ANP_13 0,3 0,1 0,0005

Kaltenbrunn 1 ANP_14 0,1 0,0 0,0002

Immissionsort Kennzeichen
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8.2.2 Immissions-Gesamtzusatzbelastung IGZ Quarzfeinstaub

8.2.2.1 Ergebnisdarstellung

Die Ausbreitungsrechnung hat folgende Gesamtzusatzbelastung an Quarzfeinstaub
PM4 ergeben:

Abbildung 17: PM4-Immissions-Gesamtzusatzbelastung, © AustalView, OpenStreetmaps.



M166910/01       Version 2        PRF/PRF
23. Januar 2025 Seite 45

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 \\
S-

m
uc

-fs
01

\a
lle

fir
m

en
\M

\P
ro

j\1
66

\M
16

69
10

\M
16

69
10

_0
1_

Be
r_

2D
.D

O
C

X:
24

. 0
1.

 2
02

5

8.2.2.2 Auswertung der Auf- bzw. Beurteilungspunkte

In Tabelle 16 sind die Gesamtzusatzbelastungen an Quarzfeinstaub (PM4) dargestellt.

Tabelle 16.  Berechnete Immissions-Gesamtzusatzbelastung (IGZ) Quarzfeinstaub (PM4).

Die Immissionsgesamtzusatzbelastung (IGZ) an Quarzfeinstaub (PM4) überschreitet
den aus Kapitel 2.4 abgeleiteten Irrelevanzwert von 3 % des Immissionsjahreswertes
von 1,1 µg/m³ (entspr. 0,033 µg/m³, mit Rundungsregel ca. 0,038 µg/m³) an einigen
Immissionsorten (ANP_2 bis ANP_12).

Daher ist eine Betrachtung der Gesamtbelastung durchzuführen.

Immissions-
Gesamtzusatzbelastung

(Quarzfeinstaub)

[µg/m³]

Hötzelsberg 3 ANP_1 0,02

Hötzelsberg 4 ANP_2 0,36

Hötzelsberg 6 ANP_3 0,41

Hötzelsberg
9/Wochendhaus ANP_4 0,76

Hötzelsberg 11 ANP_5 0,25

Reiperding 7 ANP_6 0,09

Mapferding 14 ANP_7 0,12

Mapferding 15 ANP_8 0,09

Mapferding 16 ANP_9 0,10

Mapferding 17 ANP_10 0,09

Mapferding 18 ANP_11 0,08

Mapferding 20 ANP_12 0,07

Schleifmühle ANP_13 0,03

Kaltenbrunn 1 ANP_14 0,01

Immissionsort Kennzeichen
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8.3 Vor-/Hintergrundbelastung

Die Hintergrundbelastungssituation (Jahresmittelwerte) im Bereich des Granitstein-
bruchs kann anhand der Messdaten des Luftmessnetzes des Landes Bayern (LfU
Bayern) abgeschätzt werden. Das Anlagenumfeld des Steinbruchs kann als land-
wirtschaftlich, ländlich und dem Hintergrund zugehörig eingeordnet werden.

Zur Abschätzung der Hintergrundbelastung durch Schwebstaub PM10 und PM2.5 so-
wie Staubniederschlag wurden die Messdaten der Jahre 2019  2021 der Mess-
stationen

- Tiefenbach und

- Burghausen

gemittelt.

Die Ergebnisse der Auswertungen zur Ermittlung der jeweiligen Hintergrundbelastung
sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 17. Hintergrundbelastung: gemittelte Messdaten des Luftmessnetzes des Landes
Bayern [34], [35], [36].

Die Station Tiefenbach wird laut LfU Bayern als ländlich regional, Hintergrund be-
schrieben. Da die Station Tiefenbach aufgrund des ländlichen Hintergrunds recht ge-
ringe Messwerte ausweist wird zusätzlich konservativ die Station Burghausen in die
Betrachtungen zur Hintergrundbelastung mit einbezogen. Diese wird als vorstädtisch
regionaler Hintergrund definiert.

Quarzfeinstaub wird an keiner vergleichbaren Station messtechnisch ermittelt. Die
Hintergrundbelastung an Quarzfeinstaub wird als vernachlässigbar gering ange-
sehen.

Als potenzielle Staubvorbelastungsbetriebe sind die westlich an den Steinbruch an-
-

Gesteinsaufbereitungsanlage anzusehen. Laut Internetauftritt der Donau Asphalt
GmbH & Co. Bau- und Misch KG werden ca. 100.000 t/a an Asphalt in der Anlage
hergestellt.

Station Jahr Jahresmittelwert PM-10 max. TMW ÜH Jahresmittelwert PM-2,5 Deposition

[µg/m3] [µg/m3] [µg/m³] [mg/m2 x d]
Tiefenbach 10 39 0 8 44

Burghausen
16 56 1 10 84

Tiefenbach 10 54 1 7 73

Burghausen 14 81 3 10 85

Tiefenbach 9 57 1 5 n.g.

Burghausen 14 59 2 10 n.g.

Mittelwerte 12,2 58 1 8,3 72

ÜH: Anzahl Überschreitungen des max. Tagesmittelwertes (TMW) von 50 g/m3 innerhalb eines Jahres

2021

2019

2020
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Abbildung 18.  Lage der potenziellen Staubvorbelastungsbetriebe mit Immissionsorten (grüne
Punkte). Kartengrundlage: © OpenStreetmaps und [28] und [38].

Der Zusatzbetrag der potenziellen Staubvorbelastungsbetriebe an den Immissions-
orten, an denen die Irrelevanz überschritten wird (ANP_2 bis ANP_10), wird konser-
vativ auf 3 µg/m3 (PM10) abgeschätzt. Aufgrund der räumlichen Lage der Vorbe-
lastungsbetriebe sowie der vorhandenen Abstände entspricht die angenommene
Vorbelastung von 3 µg/m3 (PM10) mindestens dem 6fachen der Emissionen des
Steinbruchs.

Darüber hinaus zeigt sich beispielsweise bei Projekten im Braunkohletagebaue,
welche deutlich höhere Emissionen freisetzen, dass in 400 m bis 500 m im Lee der
Hauptwindrichtung nicht mehr als 10 µg/m3 prognostiziert werden. Da die zu betrach-
tenden Immissionsorte vorwiegend nicht in Hauptwindrichtung liegen und deutlich ge-
ringere Emissionen als in einem Braunkohletagebau zu erwarten sind, ist eine ange-
nommene Vorbelastung von 3 µg/m3 (PM10) als konservativ zu erachten.

Für den Beitrag der Staubvorbelastungsbetriebe an Schwebstaub (PM2,5) wird eben-
falls konservativ 3 µg/m3 angenommen.

Staubdeposition besitzt die Eigenschaft eine deutlich geringere Transmissionsstrecke
zu besitzen als Schwebstaub. Der Beitrag der Vorbelastungsbetriebe auf die Staub-
deposition wird daher als vernachlässigbar gering erachtet, da die nächstgelegenen
relevanten Immissionsorte mehrere hundert Meter von den Staubvorbelastungsbe-
trieben entfernt liegen.

Donau Asphalt GmbH &
Co. Bau- und Misch KG

Gesteinsaufbereitungsanlage
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Der Beitrag der Staubvorbelastungsbetriebe an Quarzfeinstaub (PM4) auf die Im-
missionsorte wird ohne das Vorliegen dezidierter Messwerte folgendermaßen abge-
schätzt: Unter der Annahme, dass die Betriebe der Vorbelastung ein ähnliches Aus-
breitungsverhalten aufweisen wie der Steinbruch, wird auf Basis der max. ermittelten
Gesamtzusatzbelastung an PM10 (ANP_4) von 11,6 µg/m3 im Verhältnis zur ermittel-
ten Gesamtzusatzbelastung an PM4 (ANP_4) von 0,76 µg/m3 und einer angenom-
menen PM10 Vorbelastung von 3 µg/m3 eine Vorbelastung an PM4 von 0,20 µg/m3

abgeschätzt. Dabei ist diese Abschätzung als konservativ anzusehen, da die An-nah-
me von 3 µg/m3 bereits konservativ ist und als Vorbelastungsbetrieb für Quarzfein-
staub nur die Gesteinsschotteraufbereitungsanlage in Frage kommt und nicht die
Asphaltmischanlage.
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8.4 Gesamtbelastung

8.4.1 Immissions-Gesamtbelastung Schwebstaub PM10

Die Immissions-Gesamtbelastung an Schwebstaub PM10 ist in Tabelle 18 aufgeführt.

Tabelle 18.  Immissions-Gesamtbelastung (IG) Schwebstaub PM10.

Der Immissionswert für Schwebstaub PM10 nach Ziffer 4.2.1 TA Luft 2021 [5]
(40 µg/m³) wird an allen Immissionsorten unterschritten.

Hinsichtlich der Einhaltung der maximalen Überschreitungshäufigkeit des Tagesmit-
telwerts (TM) von 50 µg/m³ an maximal 35 d/a gilt nach TA Luft 2021 [5] Ziffer 4.2.1,
dass dieser Wert eingehalten wird, wenn der Jahresmittelwert nicht mehr als
28 µg/m³ beträgt. Mit der ermittelten maximalen Gesamtbelastung von 26,7 µg/m³
(ANP_4) wird die maximale Überschreitungshäufigkeit des TM (35/a) sicher unter-
schritten.

Immissions-
Gesamtzusatzbelastung

Immissions-
Hintergrundbelastung Immissions-Vorbelastung Immissions-

Gesamtbelastung

Hötzelsberg 3 ANP_1 0,5 -- -- --

Hötzelsberg 4 ANP_2 5,0 12,2 3 20,2

Hötzelsberg 6 ANP_3 5,7 12,2 3 20,9
Hötzelsberg 9 /
Wochenendhaus ANP_4 11,6 12,2 3 26,7

Hötzelsberg 11 ANP_5 3,4 12,2 3 18,6

Reiperding 7 ANP_6 1,4 12,2 3 16,6

Mapferding 14 ANP_7 1,8 12,2 3 17,0

Mapferding 15 ANP_8 1,3 12,2 3 16,5

Mapferding 16 ANP_9 1,4 12,2 3 16,6

Mapferding 17 ANP_10 1,3 12,2 3 16,5

Mapferding 18 ANP_11 1,2 -- -- --

Mapferding 20 ANP_12 1,0 -- -- --

Schleifmühle ANP_13 0,3 -- -- --

Kaltenbrunn 1 ANP_14 0,1 -- -- --

Immissionsort Kennzeichen
[µg/m³]
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8.4.2 Immissions-Gesamtbelastung Schwebstaub PM2,5

Die Immissions-Gesamtbelastung an Schwebstaub PM2,5 ist in Tabelle 19 aufgeführt.

Tabelle 19.  Immissions-Gesamtbelastung (IG) Schwebstaub PM2,5.

Der Immissionswert nach Ziffer 4.2.1 TA Luft 2021 [5] und der 39. BImSchV [3] für
Schwebstaub PM2,5 (25 µg/m³) wird an allen Immissionsorten deutlich unterschritten.

8.4.3 Immissions-Gesamtbelastung Staubniederschlag

Die Staubniederschlags-Gesamtbelastung (IG) ist in Tabelle 20 dokumentiert.

Tabelle 20.  Staubniederschlags-Gesamtbelastung.

Der Immissionswert für Staubniederschlag nach Ziffer 4.3.1 TA Luft 2021 [5] von
0,35 g/(m²×d) wird an allen Immissionsorten deutlich unterschritten.

Immissions-
Gesamtzusatzbelastung

Immissions-
Hintergrundbelastung Immissions-Vorbelastung Immissions-

Gesamtbelastung

Hötzelsberg 3 ANP_1 0,3 -- -- --
Hötzelsberg 4 ANP_2 1,2 8,3 3 12,6
Hötzelsberg 6 ANP_3 1,4 8,3 3 12,7
Hötzelsberg
9/Wochendhaus

ANP_4 2,6 8,3 3 14,0

Hötzelsberg 11 ANP_5 0,9 8,3 3 12,2
Reiperding 7 ANP_6 0,3 -- -- --
Mapferding 14 ANP_7 0,4 -- -- --
Mapferding 15 ANP_8 0,4 -- -- --
Mapferding 16 ANP_9 0,4 -- -- --
Mapferding 17 ANP_10 0,4 -- -- --
Mapferding 18 ANP_11 0,3 -- -- --
Mapferding 20 ANP_12 0,3 -- -- --
Schleifmühle ANP_13 0,1 -- -- --
Kaltenbrunn 1 ANP_14 0,0 -- -- --

Immissionsort Kennzeichen

[µg/m³]

Depositions-
Gesamtzusatzbelastung Hintergrund/Vorbelastung Depositions-

gesamtbelastung

Hötzelsberg 3 ANP_1 0,0009 -- --

Hötzelsberg 4 ANP_2 0,0125 0,072 0,0840

Hötzelsberg 6 ANP_3 0,0144 0,072 0,0859
Hötzelsberg 9 /
Wochenendhaus

ANP_4 0,0351 0,072 0,1066

Hötzelsberg 11 ANP_5 0,0104 -- --

Reiperding 7 ANP_6 0,0059 -- --

Mapferding 14 ANP_7 0,0080 -- --

Mapferding 15 ANP_8 0,0046 -- --

Mapferding 16 ANP_9 0,0037 -- --

Mapferding 17 ANP_10 0,0034 -- --

Mapferding 18 ANP_11 0,0030 -- --

Mapferding 20 ANP_12 0,0024 -- --

Schleifmühle ANP_13 0,0005 -- --

Kaltenbrunn 1 ANP_14 0,0002 -- --

Immissionsort Kennzeichen
(g/[m² x d])
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8.4.4 Immissions-Gesamtbelastung Quarzfeinstaub PM4

Die Immissions-Gesamtbelastung an Quarzfeinstaub PM4 ist in Tabelle 21 aufgeführt.

Tabelle 21.  Immissions-Gesamtbelastung (IG) Quarzfeinstaub PM4.

Der in Kapitel 2.4 aus dem Bericht des LAI in Verbindung mit dem des UBA hergelei-
tete konservative Immissionswert für Quarzfeinstaub PM4 (1,1 µg/m³) wird an allen
Immissionsorten sicher unterschritten.

Immissions-
Gesamtzusatz-

belastung

Immissions-
Vorbelastung

Immissions-
Gesamtbelastung

Hötzelsberg 3 ANP_1 0,02 -- --
Hötzelsberg 4 ANP_2 0,36 0,20 0,56
Hötzelsberg 6 ANP_3 0,41 0,20 0,61
Hötzelsberg
9/Wochendhaus

ANP_4 0,76 0,20 0,96

Hötzelsberg 11 ANP_5 0,25 0,20 0,45
Reiperding 7 ANP_6 0,09 0,20 0,29
Mapferding 14 ANP_7 0,12 0,20 0,32
Mapferding 15 ANP_8 0,09 0,20 0,29
Mapferding 16 ANP_9 0,10 0,20 0,30
Mapferding 17 ANP_10 0,09 0,20 0,29
Mapferding 18 ANP_11 0,08 0,20 0,28
Mapferding 20 ANP_12 0,07 0,20 0,27
Schleifmühle ANP_13 0,03 -- --
Kaltenbrunn 1 ANP_14 0,01 -- --

[µg/m³]

Immissionsort Kennzeichen



M166910/01       Version 2        PRF/PRF
23. Januar 2025 Seite 52

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 \\
S-

m
uc

-fs
01

\a
lle

fir
m

en
\M

\P
ro

j\1
66

\M
16

69
10

\M
16

69
10

_0
1_

Be
r_

2D
.D

O
C

X:
24

. 0
1.

 2
02

5

9 Auflagenvorschläge zum Staubimmissionsschutz
Allgemeine Vorbemerkung:

Bei den nachfolgend aufgelisteten Punkten handelt es sich um Auflagenvorschläge,
die zur Festsetzung als Nebenbestimmungen im Genehmigungsbescheid übernom-
men werden können.

Die abschließende Beauflagung obliegt der Genehmigungsbehörde.

- Zur Verminderung von Staubaufwirbelungen sind die Fahrstrecken möglichst
kurz zu halten.

- An niederschlagsfreien Tagen ist regelmäßig eine Bewässerung der unbefestig-
ten Fahrwege auf dem Anlagengelände vorzunehmen.

- Die Fahrwege sind dabei stets so zu befeuchten, dass keine sichtbare Staub-
aufwirbelung erkennbar ist.

- Die Geschwindigkeit auf dem Anlagengelände ist ggfs. zu beschränken.

- Es ist sicherzustellen, dass Verschmutzungen öffentlicher Fahrwege durch
Fahrzeuge, die das Anlagengelände verlassen, vermieden oder umgehend
beseitigt werden, z. B. durch regelmäßiges Säubern der Fahrwege.

- Umschlagvorgänge und Zutrimmarbeiten sind, soweit möglich, zu reduzieren.
Zwischenlagerungen sind nach Möglichkeit zu vermeiden.

- Bei den erforderlichen Umschlagvorgängen sind die Fallstrecken beim Abwer-
fen zu minimieren.

- Eine Überladung der eingesetzten SKW sowie ein damit verbundener
Zwischenabwurf ist zu vermeiden.

- Bei Bedarf: Erhöhung der Materialfeuchte durch Beregnung während der kurz-
zeitigen Zwischenlagerung nach der Sprengung.

- Die eingesetzten Geräte sind regelmäßig zu prüfen und zu warten. Die Prüfung/
Wartung ist zu dokumentieren. Die Dokumentation ist 5 Jahre aufzubewahren.

- Für den Einsatz von Dieselmotoren in mobilen Maschinen und Geräten (hier
z. B. dieselgetriebenen Bagger, Radlader) gelten im Hinblick auf den Immis-
sionsschutz folgende Maßgaben:

- Der zum Betrieb der Dieselmotoren eingesetzte Dieselkraftstoff muss den
Anforderungen der 10. BlmSchV bzw. der DIN EN 590 in der jeweils
gültigen Fassung entsprechen.

- Es sind möglichst emissionsarme Arbeitsgeräte zu verwenden.

- Es ist eine Betriebsordnung zu erstellen bzw. fortzuschreiben. Die Betriebs-
ordnung hat die maßgeblichen Vorschriften für die betriebliche Sicherheit und
Ordnung zu enthalten. Sie ist dem Landratsamt auf Verlangen vorzulegen. Die
generellen organisatorischen Maßnahmen zur Staubminderung für den Ge-
samtbetrieb sind in einer Betriebsanweisung verbindlich für das Betriebs-
personal zu regeln.
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- Die Betriebsanweisung muss insbesondere folgende Punkte regeln:

- Zeitpunkt, Einsatzort und Häufigkeit einer Wasserbedüsung oder Be-
feuchtung der Fahrwege

- Verhaltensregeln beim Umschlag und sonstigen staubenden Tätigkeiten
(z. B. Minimierung von Abwurfhöhen)

- Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem Betriebsgelände

- regelmäßige Kontrolle des Betriebsgeländes (z. B. Trockenheit der
Fahrwege)

- Die Betriebsanweisung ist vom Betreiber zu erstellen und ist dem verantwort-
lichen Personal jährlich zu erläutern.
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Anhänge
Anhang Ausschnitt Protokolldatei des LASAT-Rechenlaufs:
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Anhang Ausschnitt param.def des LASAT-Rechenlaufs:
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Projektnummer: M169171
Datum: 10.03.2022

Das Modellgebiet des prognostischen mesoskaligen Modells besitzt eine
-Luft-

einen Faktor von 10,65 größer und erfüllt somit die Anforderungen der VDI-Richtlinie
3783 Blatt 16, die einen Faktor von mindestens 3 verlangt. Die Gitterweite des
prognostischen Modells beträgt 96 m im Bereich des TA-Luft-Modells.

Abbildung 1. Rechengebiet des mesoskaligen prognostischen Modells. Dargestellt ist die
topografische Höhe. Der blaue Rahmen zeigt das Untersuchungsgebiet der
Immissionsprognose.



Seite 2

Die TA Luft beschreibt, dass in gering strukturiertem Gelände ein diagnostisches
Modell zur Berechnung der Immissionsprognose genügt. Im Gelände, dessen
Steigung den Wert 1 : 5 überschreitet, oder in dem wesentliche Einflüsse von
lokalen Windsystemen und andere meteorologische Besonderheiten nicht
ausgeschlossen werden können, können die Geländeunebenheiten mit einem
prognostischen mesoskaligen Windfeldmodell berücksichtigt werden.
Die Ergebnisse der Analyse der Geländesteilheit sind im Folgenden dargestellt.
Grundlage ist das Geländemodell EU-DEM, Version 1.1 des Copernicus Land
Monitoring Service, mit einer geografischen Auflösung von 25 m. Abweichend zur
TA Luft wird die Geländesteigung nicht aus der Höhendifferenz über einer Strecke,
die dem Zweifachen der Schornsteinbauhöhe entspricht, sondern über der Raster-
weite des zugrunde liegenden Geländemodells bestimmt.
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse.

Tabelle 1. Topografische Analyse des Modellgebietes.

Bezeichnung Wert

H chster Gel ndepunkt 483,3 m

Tiefster Gel ndepunkt 323,7 m

Maximale H hendifferenz 159,6 m

Gesamtfl che 7,1 km
Rasterweite 25  m

Fl chenanteil mit Steigung gr er 1:5 11,12 %

Fl chenanteil mit Steigung gr er 1:20 77,29 %

Koordinatensystem UTM-32
Modellgebiet 5412749 - 5415309 m Nord

800890 - 803578 m Ost

Zur Qualitätssicherung der prognostischen Windfelder wurden insgesamt 4 verschie-
dene Gitter geprüft. Die Gitter unterscheiden sich in den Gitterweiten und im Aufbau
des Gitters.
Jeder Testlauf wurde mit unterschiedlichen Windrichtungen und mit unterschied-
lichen Ausbreitungsklassen wiederholt.
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Im Folgenden sind beispielhaft Basiswindfelder des prognostischen mesoskaligen
Modells wiedergegeben. Die Abbildungen zeigen die Windgeschwindigkeit in 10 m
über Grund für verschiedene Ausbreitungsklassen und Windrichtungen.

Abbildung 2. Horizontaler Wind in 10 m Höhe über Grund für Ausbreitungsklasse I und
Windrichtung 0°.
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Abbildung 3. Horizontaler Wind in 10 m Höhe über Grund für Ausbreitungsklasse III_1 und
Windrichtung 0°.
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Abbildung 4. Horizontaler Wind in 10 m Höhe über Grund für Ausbreitungsklasse V und
Windrichtung 0°.
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Abbildung 5. Horizontaler Wind in 10 m Höhe über Grund für Ausbreitungsklasse I und
Windrichtung 80°.
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Abbildung 6. Horizontaler Wind in 10 m Höhe über Grund für Ausbreitungsklasse III_1 und
Windrichtung 80°.
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Abbildung 7. Horizontaler Wind in 10 m Höhe über Grund für Ausbreitungsklasse V und
Windrichtung 80°.
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Abbildung 8. Horizontaler Wind in 10 m Höhe über Grund für Ausbreitungsklasse I und
Windrichtung 180°.
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Abbildung 9. Horizontaler Wind in 10 m Höhe über Grund für Ausbreitungsklasse III_1 und
Windrichtung 180°.
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Abbildung 10. Horizontaler Wind in 10 m Höhe über Grund für Ausbreitungsklasse V und
Windrichtung 180°.
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Abbildung 11. Horizontaler Wind in 10 m Höhe über Grund für Ausbreitungsklasse I und
Windrichtung 260°.
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Abbildung 12. Horizontaler Wind in 10 m Höhe über Grund für Ausbreitungsklasse III_1 und
Windrichtung 260°.
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Abbildung 13. Horizontaler Wind in 10 m Höhe über Grund für Ausbreitungsklasse V und
Windrichtung 260°.


